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Siebzehnte Satzung zur Änderung 

der Bachelorprüfungs- und Studienordnung 

für die Philosophischen Fakultäten der Universität Regensburg 

Vom 25. April 2016 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 
Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Regensburg folgende 
Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 

Die Bachelorprüfungs- und Studienordnung für die Philosophischen Fakultäten der Universität 
Regensburg vom 21. Juli 2008, zuletzt geändert durch Satzung vom 30. Juni 2015, wird wie folgt 
geändert:  

 

1. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 4 eingefügt: 
„(4) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5. 

 
 
2. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 8 eingefügt: 
„(8) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
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muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 9. 

 
 
3. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 8 eingefügt: 
„(8) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 9. 

 
 
4. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 7 eingefügt: 
„(7) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 8. 

 
 
5. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 8 eingefügt: 
„(8) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
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werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 9. 
 
 
6. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 8 eingefügt: 
„(8) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 9. 

 

 

7. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt: 
„(5) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6. 

 

 

8. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
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§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

 

 

9. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 6 eingefügt: 
„(6) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 7. 

c) Der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 8. 

 

 

10. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt: 
„(5) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6. 

 

 

11. § 49 wird wie folgt geändert: 
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a) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

 

 

12. In § 50 erhält Absatz 3 folgende neue Fassung: 

„(3) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

 

 

13. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 
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14. § 55 wird wie folgt geändert 

a) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

 

 

15. § 56 wird wie folgt geändert 

a) Es wird ein neuer Absatz 9 eingefügt: 
„(9) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 9 wird zu Absatz 10. 

 

 

16. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 
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17. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

 

 

18. § 60 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Prüfer und Beisitzer (§ 11 Abs. 1) 
1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 3 können neben Hochschullehrern gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Hochschulpersonalgesetz zum Erstgutachter für die Bachelorarbeit auf Antrag des 
jeweiligen Instituts auch die nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach § 3 Abs. 1 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen befugten Mitglieder der Universität Regensburg herangezogen 
werden. 2Bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 Hochschulprüferverordnung genannten Personen 
muss es sich darüber hinaus um promovierte hauptberufliche, der Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften zugeordnete Mitarbeiter handeln.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

 

 

19. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 1. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 2. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 3. 
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§ 2 
 

(1) 1Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, 
die ab dem Wintersemester 2016/17 ihr Studium aufnehmen. 

 
(2) Die Bestimmungen in § 1 Nr. 1 bis einschließlich Nr. 18 dieser Satzung gelten abweichend für 

alle Studierenden, die nach der Bekanntmachung dieser Satzung ihre Bachelorarbeit gemäß § 
28 Abs. 1 der Bachelorprüfungs- und Studienordnung für die Philosophischen Fakultäten der 
Universität Regensburg anmelden. 

 
 
 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Regensburg vom 20. April 2016 
und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Regensburg vom 25. April 2016. 
 
Regensburg, den 25. April 2016 
Universität Regensburg 
Der Präsident 
 
 
 
Prof. Dr. Udo Hebel 
 
 
 
 
 
Diese Satzung wurde am 25. April 2016 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde 
am 25. April 2016 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung 
ist daher der 25. April 2016. 
 
 
 


